
 Förderverein Golddorf Höfen e.V.  

Überlassungsvereinbarung für unseren Hubsteiger 

Der vereinseigene Hubsteiger wird  

 

zum Gebrauch am                               überlassen.  

Mit der Überlassung erkennt der Obengenannte die Bedingungen des Fördervereins Gold-

dorf Höfen e.V. an, die nachfolgend aufgeführt sind.  

 
1. Der Hubsteiger wird nur an Vereinsmitglieder (Jahresbeitrag 10,00 €) überlassen. 

2. Für den Hubsteiger ist bei der Stein & Stein Versicherungsmakler GmbH, Aachener Str. 524-528, 50933 

Köln, Tel. 0221/9498400 eine Vollkasko- und Maschinensachversicherung mit 500,-- € Selbstbeteili-

gung, Versicherungsschein-Nr. 351.521.340.913, sowie ein Haftpflichtversicherung Versicherungs-

schein Nr. 406 33 429144604 abgeschlossen. Bei einer Beschädigung haftet der Mieter für den ent-

standenen Schaden bis zur Höhe der Selbstbeteiligung.  

3. Der Mieter erklärt mit seiner Unterschrift, dass er eine eingehende Einweisung in die Bedienung des 

Gerätes erhalten und diese auch verstanden hat. Ggf. hat der Mieter eigenverantwortlich die Bedie-

nungsanleitung zu lesen, die im Hubwagen gelagert ist. Der Mieter erklärt mit seiner Unterschrift aus-

drücklich, ausreichend informiert und auf mögliche Gefahren hingewiesen zu sein (Fester Stand, arbei-

ten nur bis Windstärke 6 möglich, max. Korbzuladung 215 KG). 

4. Der Transport sowie der Auf- und Abbau erfolgt in Eigenverantwortung oder nach Vereinbarung, je-

doch nicht in Verantwortung des Vereins. Für die Zulässigkeit des zu ziehenden Fahrzeugs bezüglich 

Anhängerlast ist der Mieter bzw. Fahrer des Fahrzeugs selbst verantwortlich. Dies kann nicht vom Ver-

ein überprüft oder kontrolliert werden.  

5. Die Vermietung erfolgt nur auf vorherige Terminvereinbarung und kann nur nach vorheriger Abstim-

mung mit dem Verein, Tel:  015120064610 (Josef Melchior) verlängert werden.  

6. Der Mindestbetrag für die Nutzung des Hubsteigers beträgt 20,-- € (Halbtagspauschale). Die Tagespau-

schale beträgt mindestens 30,-- €. Die Gebühr ist in bar zu entrichten. Sollte der Hubsteiger witterungs-

bedingt nicht genutzt werden können, ist für diesen Zeitraum kein Entgelt zu zahlen. 

   

Gezahlter Betrag: ……….. €            € erhalten: ………………………………………………………… (Datum/Unterschrift)  

7. Mit seiner Unterschrift erklärt der Mieter, dass er das Gerät bei Abholung in einwandfreiem Zustand 

übernommen hat. Der Verein erklärt mit seiner Unterschrift, dass es bei Rückgabe im gleichen Zustand 

war. Eventuelle Vorschäden oder Beschädigungen sind detailliert zu dokumentieren.  

 

 

 (Unterschrift Förderverein)       (Unterschrift Mieter) 

 
Vorsitzender   stellv. Vorsitzender   Geschäftsführer  

Josef Melchior   Josef Jakobs   Albert Jakobs 

Weiherstr. 28   Zum Kessel 14   Hermesstr. 7 

52156 Monschau-Höfen  52156 Monschau-Höfen  52156 Monschau-Höfen 

Tel.:02472/1023   02472/7468   02472/7313 

Email: josef.melchior@t-online.de      josef-jakobs@web.de               albert.jakobs@t-online.de 

 

Kreditinstitut: Sparkasse Aachen, IBAN: DE33 3905 0000 1072 0103 31 


